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(Datenschutzerklärung am Ende dieses Newsletters)
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf dieser Website die
männliche Form verwendet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Guten Tag Ihnen allen,

da es einige wichtige Aspekte zum Zahlungsverkehr aktuell gibt, schreibe ich diesen zusätzlichen ZV-
Newsletter.

Allen, die es evtl. noch nicht geschafft haben, den ZV-Newsletter Nr. 3 von Anfang September zu lesen,
habe ich diesen (annähernd) 
unverändert zum Schluss angefügt. Die Änderung betrifft den endgültigen Termin für mein ZV Grundlagen-
Seminar.

Dieses Seminar wird nun (nach wirklich ungewöhnlich langem Suchen) auf den 17. und 18. November 2025
ONLINE festgelegt.

ZV- Grundlagenseminar - findet nur statt, wenn sich min. 4 Teilnehmende verbindlich anmelden
detaillierte Inhalte unter https://seminar.buschkuehl.de/mbsezv1.pdf
17. und 18. November 2025 2 Tage                  EUR 1.444,-       netto   NUR online möglich
verbindliche Anmeldungen nun per Mail möglich - bis 07.10. gilt obiger Nettopreis, dann min. € 1.499 -
nuddel-Umfrage wurde abgeschaltet

Nun zu den weiteren Informationen, die ich angekündigt habe. Ihnen allen eine gute und friedvolle Zeit -
nächster ZV-Newsletter wahrscheinlich im November 2025
Ihr 
Michael Buschkühl
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2.) Echtzeitüberweisung - EPC Directory Service (EDS) für VoP
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3.) Echtzeitüberweisung | Einführung von VoP
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4.)Sammelanderkonten von Rechtsanwälten
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1.) Schwierigkeiten zur aktiven Anerkennung der neuen AGB und Sonderbed. und evtl. Änderungen
im PLV
(vor allem betroffen sind Genossenschaftsbanken, teilweise Sparkassen und wenige Privatbanken)

Die Fakten:
Die Volks- und Raiffeisenbanken sowie andere Banken bitten ihre privaten Kundinnen und Kunden
ausdrücklich um Zustimmung zum Einsatz der Empfängerüberprüfung. 
Dies trifft ebenfalls auf zahlreiche Sparkassen zu. Die Kundinnen und Kunden haben entsprechende
Schreiben per Briefpost oder als Mitteilung im Onlinebanking erhalten. 
In diesen Dokumenten erbitten die Genossenschaftsbanken die Zustimmung ihrer Kunden zu zusätzlichen
Änderungen. 
Zu den besprochenen Themen gehört unter anderem der geplante Einsatz der Girocard für Zahlungen per
iPhone. 
Darüber hinaus versuchen einzelne Volksbanken, Zustimmung zu Preisveränderungen zu erwirken. 
In einigen Fällen wird auch um Zustimmung zu den sich daraus ergebenden Bedingungen für Wero
gebeten. 

Viele Privatbanken informieren ebenfalls ihre Kundinnen und Kunden. Gemäß geltender Verordnung ist die
Umsetzung der Empfängerüberprüfung obligatorisch. Die Deutsche Bank macht jedoch deutlich, dass dafür
keine Zustimmung der Kundinnen und Kunden erforderlich ist. Eine ähnliche Argumentation vertreten auch
die Commerzbank, die HypoVereinsbank und die ING. Der vzbv vertritt die Auffassung, dass Kreditinstitute
Änderungen, die sich verpflichtend aus Gesetzesänderungen ergeben, ohne Zustimmung der Kundinnen
und Kunden vereinbaren können.

Die fehlende Kundenzustimmung und die möglichen Folgen daraus:
Die bisherigen fehlenden Kundenzustimmungen bezogen sich grundsätzlich nur auf Anpassungen von
Preisen und Leistungen.
Ob die Vorgehensweise der Privatbanken die Zustimmung der Gerichte finden wird, ist bis heute nicht
abzusehen und wird die Gerichte sicherlich in den nächsten Monaten beschäftigen. 
Da selbst die Verbraucherschützer die reine Umsetzung der Instant-Payment-Verordnung jedoch nicht als
aktiv zustimmungspflichtig sehen, könnte diese Vorgehensweise 
der Privatbanken von den Gerichten akzeptiert werden.

Noch schwerer wiegt, dass sowohl Genossenschaftsbanken als auch Sparkassen weitere Leistungen in
die Änderungsvereinbarung einbringen wollen.
Zudem wollen viele Kreditinstitute ihre Preise nach oben anpassen. 
Bei den Genossenschaftsbanken kommt erschwerend hinzu, dass bestimmte Entgelte für Ersatzkarten
und Ersatz-PIN von 0 € auf X Euro erhöht/angepasst werden sollen. 
Diesen Änderungen muss der Kunden aktiv zugestimmen.

Die allgegenwärtige Frage ist, ob Kunden, die sich gegen die alleinige Anpassung von Bedingungen
hinsichtlich der Echtzeitüberweisung aussprechen, hinsichtlich der Regelungen zur Haftung und Abwicklung
von Echtzeitüberweisungen (hier bspw. VoP) eventuell Schadenersatzansprüche bei den Gerichten
durchbringen können (falls ein Schaden anfallen sollte).

Aus diesem Grund scheint es angemessen, dass die betroffenen Kreditinstitute in wenigen Monaten eine
sogenannte bedingte Kündigung für Zahlungsverkehrskonten aussprechen.
Da der BGH schon vor langer Zeit entschieden hat, dass bei einer Kündigung eines Kontos kein Grund
genannt werden muss, wäre es angemessen, im Falle einer Kündigung nicht auf die Nichtanerkennung der
entsprechenden Bedingungen hinzuweisen. Eine Kündigung eines Zahlungsverkehrskontos ist immer
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang möglich, auch die gesamte Geschäftsbeziehung kann gekündigt
werden, wobei dies im Wesentlichen von der Gesamtkundenbeziehung abhängt.

Fazit:
Eine allgemeine Empfehlung kann somit nicht gegeben werden. Kunden und auch die beteiligten
Auftraggeber-Kreditinstitute sollten sich aber nicht darauf verlassen, dass es bei nicht anerkannten
Bedingungen zum Echtzeitüberweisungsverfahren weiterhin risikolos und ohne Kündigung des jeweiligen
Kontos wie bisher weitergehen kann/darf.

2.) Echtzeitüberweisung - EPC Directory Service (EDS) für VoP



Statusbericht des EPC

Für die Überprüfung des Namens und der IBAN bei der Zahlungsempfängerbank (VoP) fragt der EPC
regelmäßig den Status der Umsetzung ab. 
Für Deutschland wurde für VoP unverändert der Status orange gemeldet. 
Frankreich hat seinen Status von Grün auf Gelb geändert. 

Von den 15 PSP-Ländern der EU-Eurozone haben Anfang Sep. 2025
+ sieben einen grünen Status (AT, ES, GR, MT, NL, PT, SI),
+ fünf einen orangefarbenen Status (BE, FR, HR, IT, LU),
+ zwei einen gemischten Status aus Grün und Orange (FI, IE) und
+ ein einen gemischten Status aus Orange und Rot (SK) 
gemeldet.

3.) Echtzeitüberweisung | Einführung von VoP
(nicht zielführende) Gespräche mit der Europäischen Kommission

Die drei europäischen Spitzenverbände der Kreditwirtschaft (ECSA) haben am 25. Juli 2025 ein Schreiben
an die Europäische Kommission gesandt (Anlage), in dem sie eine vorübergehende Aussetzung von Artikel
5c(8) der Instant Payments Regulation (IPR) fordern. 
Dieser Artikel betrifft die Haftung von Zahlungsdienstleistern (PSP2) bei unsachgemäßer
Durchführung von VoP. 

Die ECSA erläuterten in einem persönlichen Gespräch mit zuständigen Personen der EU ihre Bedenken,
stießen jedoch auf wenig Verständnis.
Hauptsächlich argumentierte die Kommission, dass genug Zeit zur Umsetzung war,
und verwies auf Länder wie Portugal, Belgien und die Niederlande, die VoP bereits eingeführt haben.

Eine Woche später hat ein zweites Treffen mit dem Schwerpunkt auf Sammler (Bulk Payments)
stattgefunden:

+ Die ECSA äußerten Sorgen über Auswirkungen auf Firmenkunden, insbesondere bei komplexen internen
Prozessen.

+ Die Kommission erkennt die Problematik an und verweist auf Q&A, die PSP und Unternehmen Spielraum
für vertragliche Lösungen geben.

+ Ein zentrales Problem: Einzeltransaktionen, die als Bulk Payments übertragen werden, sind häufig und
schwer abgrenzbar.

Sie wissen aus dem ZV-Newsletter von Anfang September, dass ich das Angebot an Unternehmen, auch
Einzeltransaktionen in einer Datei ohne VoP-Prüfung auszuführen, absolut kritisch sehe. Diese Ansicht wird
auch von Bankenverbänden geteilt (teils offen - siehe nachstehendes Statement - oder hinter vorgehaltener
Hand). 
Nicht die IT-Dienstleister oder die Verbände wie BVR, DSGV und BdB tragen das Risiko des
Schadenersatzes, sondern immer die Zahlerbank - nicht vergessen!
Alle Kreditinstitute, die nicht prüfen, kommen !! zivilrechtlich !! in eine sehr gefährliche Position.
siehe auch hier:
https://firmenkunden.dzbank.de/content/firmenkunden/de/homepage/leistungen/Zahlungsverkehr/
vop.html

Hier nun die Einschätzung eines deutschen Bankenverbandes:
"Der Verweis der Europäischen Kommission auf Q&A 120a ist korrekt und räumt vertragliche Freiheiten
zwischen Unternehmen und der Kreditwirtschaft ein. Allerdings wird diese Flexibilität durch Q&A
eingeschränkt, da dort ausdrücklich festgelegt ist, dass Sammelzahlungen mit nur einer Transaktion nicht
von VoP gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgenommen werden können. Darüber hinaus gestattet die
Kommission den nationalen Aufsichtsbehörden individuelle  Maßnahmen – wie etwa die Entscheidung der
BaFin, Verstöße bis auf Weiteres nicht zu ahnden. Dabei ist jedoch zwischen aufsichtsrechtlicher und
zivilrechtlicher Ebene zu unterscheiden: Eine Firma könnte theoretisch zivilrechtlich darauf pochen, dass
VoP auch bei einem Sammelauftrag mit nur einer Überweisung durchgeführt werden muss. Ob sich daraus
Haftungsansprüche ableiten lassen, wird letztlich von Gerichten zu klären sein. Auch hier ist eine sorgfältige
Abwägung zwischen Risiko und Nutzen erforderlich."



Mehr ist diesem Statement von meiner Seite nichts hinzuzufügen, zumal Sie alle mit hoher
Wahrscheinlichkeit ab Frühjahr 26 diese Einzelzahlungen dann doch einer VoP-Prüfung unterwerfen
müssen. 
Die Diskussionen mit Ihren Kunden werden dann noch schwieriger werden, glauben Sie mir!

4.)Sammelanderkonten von Rechtsanwälten
Prüfung einer technischen Schnittstelle zur Verhinderung der Kündigung dieser "Spezies" von
Anderkonten zum Jahresende 2025!

Ab dem Jahr 2026 ist die Fortführung von Anderkonten durch Rechtsanwälte bedroht. Der aktuell geltende
Nichtbeanstandungserlass des Bundesfinanzministerium (BMF) läuft zum Jahresende 2025 aus und es
wurde
bisher keine dauerhafte gesetzliche Ausnahme von der Meldepflicht nach
dem Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen
(FKAustG) geschaffen.

Der Hintergrund ist, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Sammelanderkonten
seit 2022 aufgrund gestiegener geldwäscherechtlicher Anforderungen und europarechtlicher Vorgaben
(CRS)
risikoreicher bewertet. Banken müssen bei Verstößen gegen die strengen
Meldepflichten nach dem FKAustG ab 2026 mit Bußgeldern rechnen.

Nun steht ein (problematischer) Lösungsansatz im Raume:
Der Gesetzgeber könnte eine nach der PSD2 vorhandene
Schnittstelle (KID) für die Rechtsanwaltskammern für diesen Dienst öffnen.

Gelingt es nicht, rechtzeitig eine Lösung vorzulegen bzw. konkret zu avisieren, wäre eine Kündigung von
Anderkonten durch Kreditinstitute zum Jahresende ein erforderlicher Folgeschritt. Dies würde aus Sicht der
DK den Interessen aller Parteien zuwiderlaufen. Aus Sicht der DK kann auch darauf vertraut werden, dass
die Ministerien einer Lösung zustimmen werden, die den Interessen von Banken
sowie Rechtsanwälten gerecht wird.

5.) Zur Haftung beim Phishing-Betrug im Online-Banking
Urteil vom 05.05.2025 | 8 U 1482/24 | OLG Dresden
Kunden, die durch grob fahrlässiges Handeln Opfer von Phishing werden, können einen Anspruch auf
Schadensersatz gegen die Bank haben, wenn diese nicht gesetzlichen Anforderungen an eine starke
Kundenauthentifizierung für den Zugriff auf das Online-Banking erfüllt. Hier waren es 20 % Haftungsanteil
für die Sparkasse, weil:
"Die beklagte Sparkasse müsse sich jedoch ein Mitverschulden anrechnen lassen, weil sie beim Login
keine starke Kundenauthentifizierung verlange. Der Schadensersatzanspruch des Klägers ist deshalb
lediglich zu 20 % begründet, die restliche Haftung trage er selbst."

https://news.vzbv.de/-link2/31825/4380/108/1038/9252/6ZsajSkP/13zR8bMmbI/0

=============================================Newsletter von Anfang September
2025==============================

Einen Guten Tag aus Bonn!

Ideen – gute wie vor allem schlechte – kann niemand wirklich zerstören. Sie bleiben immer bestehen, leider
vor allem die schlechten wie Macht, Krieg, Hass und vieles mehr.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld mit mir, schließlich ist der letzte Newsletter im März 2025 erschienen. 



Und der neue war für die Juni angekündigt, leider waren keine Neuigkeiten zu verkünden. Darum habe ich
diesen Newsletter ausfallen lassen.

Ich hoffe sehr, dass sie einen schönen und laufenden Sommer verbringen konnten und sie nicht zu
gestresst sind mit der Umsetzung der neuen Bedingungen für Echtzeitzahlungsverkehr.
Dieses Thema beherrscht diesen Newsletter, aber auch weitere interessante Urteile und Neuigkeiten sind
vorhanden.

Den ZV 1 „Grundlagen” werde ich im November 2025 gerne anbieten. Es scheint genügend Nachfrage
zu geben (mindestens 4 Teilnehmer, 4 Interessenten sind bereits vorhanden).
Hier geht es zur genaueren  "Terminabstimmung": https://nuudel.digitalcourage.de/
ZV1GrundlagenNOV2025
Derzeit sind der 10. und 11. November 2025 Favorit, aber der Termin ist noch anpassbar.

Wer in den letzten Jahren nicht an einem Buschkühl-Seminar teilnehmen konnte, wollte oder durfte,
aber gerne in 2026 "Buschkühl live" in Persona sehen und hören will,
dem empfehle ich, sich für
den 20. und 21. April 26  ausschließlich in Präsenz in Karlsruhe anzumelden.

Diese genossenschaftlichen Akademie Termine sind buchbar, auch für Nicht-Geno-Teilnehmende - siehe
etwas weiter unten.

***********Seminarinformationen für Sie oder Mitarbeiter Ihres Hauses********Nettopreise*****
Auf meiner Webseite (noch in HTML) steht mein aktualisiertes Seminarprogramm als PDF wieder zum
Download bereit.
     Meine Webseite ist auch unter https://seminar.buschkuehl.de erreichbar.

Möglicherweise besteht wieder Nachfrage für das Grundlagenseminar in diesem Jahr -
letztes Jahr durfte ich fast ein Dutzend Teilnehmende in einem Seminar begrüßen.
detaillierte Inhalte unter https://seminar.buschkuehl.de/mbsezv1.pdf NUR online möglich
2 Tage                  EUR 1.444,-       netto  
Hier geht es zur genaueren  "Terminabstimmung": https://nuudel.digitalcourage.de/
ZV1GrundlagenNOV2025

Termine der Akademien im April und Juni 2026

Geno-Akademie
Die Seminare für Revisoren darf ich im April 2026 definitiv das letzte Mal anbieten.

PSD 3/ PSR 1 werden nicht thematisiert!

Karlsruhe - Prüfung Zahlungsverkehr - 20. und 21. April 26  ausschließlich in Präsenz

!!!   Dieses Seminar kann auch von Mitarbeitenden in den Abteilungen 
   Zahlungsverkehr/Rechnungswesen/Electronic Banking gebucht werden!!!

ABG-Akademie in Beilgries - auch buchbar für ALLE Teilnehmenden - PSD 3/ PSR 1 werden nicht
thematisiert!
Seminar ZFG 26001 Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs reines
Onlineseminar wahrscheinlich im Juni 2026 

Seminar OPZU 26001 Prüpfung Zahlungsverkehrs online auch im Juni 2026 

Anmeldungen über die ABG-Akademie



Alle aktuellen und geplanten Seminare hier:
https://seminar.buschkuehl.de/Seminare_Buschkuehl_2025.pdf

********************************Seminarinformationen****************************

Ab Mitte September 2025 (um drei Monate nach "hinten" verschoben - aufgrund Nachfrage) werde ich nur
noch für Grundlagenseminare 
(Ausnahme 20. und 21. April 26 Präsenz in Karlsruhe sowie Juni 26 online über die ABG)
zur Verfügung stehen, weitere Seminarthemen werden nicht mehr angeboten werden (evtl. Ausnahme
Inhouse-Seminare nach konkreter Themenabstimmung).

Für Fachfragen bin ich natürlich weiter erreichbar - ich werde für Sie weiterhin bis Ende 2026 da sein.

Gestatten Sie mir noch einige Hinweise und Empfehlungen, die nicht nur Bücher betreffen:

WDR 5 Alles in Butter  -- Das Magazin fürs Genießen   #auch als Podcast u.a. in Spotify free

Für meine Frau und mich "Pflicht". Hören Sie doch einfach rein, nicht alle Themen sind immer für
den einzelnen Zuhörer interessant - wählen Sie Ihr Thema aus - die letzten sechs Monate stehen
zum Download bereit.

Das Magazin zum Genießen für Genießer. Mit dem WDR 5-Genuss-Experten Helmut Gote, 
dem im Zweifel kein Weg zu kulinarischen Höhepunkten zu weit ist.

Themen u.a.:
Eis selber machen mit dem Eis-Abitur
Cocktails & Longdrinks – mit und ohne Alkohol
Erdbeerkonfitüre selber machen
Backen mit frischer Hefe
Münster kulinarisch
Düsseldorf kulinarisch
Praktische Küchenhelfer: Pfannen und Vakuumierer

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-alles-in-butter/index.html

Interpretationssache - Musik entdecken   #auch als Podcast u.a. in Spotify free

Was macht Über-Songs wie Let it Be, Nothing Else Matters, Skyfall oder Beethovens Mondscheinsonate so
"über"? 
Das findet Roland Kunz in "Interpretationssache" raus. Er hört genau hin: Warum klingen diese Stücke, wie
sie klingen, 
und was genau macht sie unsterblich? Er erzählt die Geschichten dahinter: wie Leonard Cohens Hallelujah
vom Flop 
zum Megahit wurde, oder warum Marni Nixon sich jahrelang nicht als Sängerin der West Side Story zu
erkennen geben durfte. 
Und vor allem durchforstet er Archive, CD-Schränke und Streaming-Portale, um die schönsten,
spannendsten und 
schrägsten Cover-Versionen zu finden. Denn manchmal ist eine subtile Verwandlung pure Magie.
Diesen Fragen geht Roland Kunz im SR-Podcast nach. Denn Vieles  ist eben „Interpretationssache“!
https://www.ardaudiothek.de/sendung/interpretationssache-der-musikpodcast/12626637/

Bücherempfehlungen, die ich guten Gewissens heute anpreisen kann, gibt es derzeit zwei bzw. drei.
Die Marseille-Morde - Anna-Maria Aurel
Band 1 - Das tote Mädchen (Mörderisches Südfrankreich)
erschienen bis jetzt bis einschließlich Band 5

mal kein Krimi - meine Intergalaktische war sehr von diesen Büchern angetan
Wohnverwandtschaften: Roman
sowie Der Pfau: Roman
Isabel Bogdan, geboren 1968 in Köln



Ich wünsche Ihnen vor allem Wohlergehen & der Welt Frieden.

Ihr Michael Buschkühl

P.S:

Ich freue mich, wenn Sie diese E-Mail an Kollegen und andere mögliche Interessenten weiterleiten.
Es gibt diesen aktuellen Newsletter auch als PDF unter:
https://seminar.buschkuehl.de/mbzvaktu.pdf
übersichtlicher, u.a. durch Fettdruck, besser für den Ausdruck verwendbar

Ich begrüße die vielen neuen Interessierten, die sich zwischenzeitlich angemeldet haben und will alle,
teilweise langjährigen,
Leser daran erinnern, dass Sie, falls nötig, mir Ihre neue E-Mail-Adresse rechtzeitig vorher mitteilen
(einfach per Mail),
Menschen, die in die Altersteilzeit oder Ruhestand gehen, können gerne an den Neuigkeiten im ZV über
ihre private
Mailadresse teilhaben oder sich bitte abmelden. Danke für Ihre Kooperation.

ZITATE:

Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen. 
George Santayana

Die Leute werden dich die ganze Zeit beurteilen, egal was du tust.
Mach dir keine Sorgen um andere Leute. 
Mach dir Sorgen um Dich.
Jacqueline Amanda Woodson 

Wenn Sie einen Traum haben, den Sie nicht loslassen können, 
vertrauen Sie Ihren Instinkten und verfolgen Sie Ihren Traum. 
Aber denken Sie daran: 
Echte Träume erfordern Arbeit, sie erfordern Geduld und manchmal erfordern sie, 
dass Sie sehr tief graben. 
Stellen Sie sicher, dass Sie dazu bereit sind.
Harvey Mackay

Inhaltsangabe dieses Newsletters:

1.) BaFin  -  Fragen und Antworten zur Verordnung über Echtzeitüberweisungen - Angriffspunkte zu
Fragen 10 und 11

2.) Trade Name - Handelsname - "Wortmarke" - Behandlung durch das Empfänger-Kreditinstitut

3.) Online-Streitschlichtung nur bis zum 20. Juli 2025 - hat Ihr Kreditinstitut an diesen Termin
gedacht

4.) Verliert der Nutzer einer Zahlungskarte den Anspruch auf Erstattung für nicht autorisierte
Zahlungsvorgänge bereits vor Ablauf der Frist von 13 Monaten nach § 676b (2) BGB?
     EuGH-Urteil v. 1.8.2025 - C-665/23

5.) Beweislast in Bezug auf die Einbeziehung von AGB -  AG FFM Urteil vom 12.06.2025 – 32048 C
83/25

6.) AG Bonn: Zu Ansprüchen wegen angeblich nicht autorisierter Zahlungsvorgänge 

7.) Basiszinssatz Anpassung ab Juli 25 auf 1,27 % p.a.

8.) Die Nutzung von Bankfilialschaltern sinkt drastisch - aktuelle Zahlen der Bundesbank



Die Informationen:

1.) BaFin  -  Fragen und Antworten zur Verordnung über Echtzeitüberweisungen

Hier finden Sie (oder haben diese Infos schon längst gefunden) das FAQ der BaFin:
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/ZahlungsdienstePSD2/VOEchtzeitueberweisungen/FAQ/
FAQ_node.html;jsessionid=011506D9AC4636686E447D0311428CDB.internet972?
cms_gtp=19976736_list%253D2#ID_19976730

Dabei ist zunächst nichts Wesentliches neu. Aber das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss. Die
letzten beiden Fragen haben es in sich.
Beim schnellen Lesen scheint die Welt sehr heile zu sein, aber lesen Sie bitte meine Anmerkungen dazu,
um mehr über die Hintergründe und Zusammenhänge zu erfahren.

Frage 10:
Was ist bei einem Unternehmen, einer juristischen Person oder einem sonstigen Rechtsträger unter dem
„Name des Zahlungsempfängers“ zu verstehen?

Grundsätzlich ist dies die Firma im Sinne des § 17 Absatz 1 HGB oder ein sonstiger gesetzlich geregelter
Name der juristischen Person bzw. des sonstigen Rechtsträgers (vgl. Artikel 2 Nummer 1d der SEPA-
Verordnung in der deutschen Fassung).
Zudem will der Europäische Gesetzgeber zusätzlich auch sogenannte „commercial names“ als Namen des
Zahlungsempfängers zulassen (vgl. Artikel 2 Nummer 1d der SEPA-Verordnung in der englischen
Fassung). Unter commercial name wird im Kontext des Zahlungsverkehrs der Name verstanden, unter dem
ein Unternehmen gegenüber dem Kunden auftritt. Dieser Name kann je nach Geschäftszweig oder Ort
unterschiedlich sein.
Deshalb ist es aufsichtsrechtlich zulässig, wenn Zahlungsdienstleister [meine Ergänzung: Kreditinstitut des
Empfängers ! ] ihren Kunden die Möglichkeit anbieten, auch solche commercial names als zusätzliche
Empfängernamen für ein bestimmtes Konto zu hinterlegen. Sie müssen aber auch in Bezug auf diese
Empfängernamen über solide interne Verfahren verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass die Angaben
zu den Zahlungsempfängern korrekt sind (vgl. Artikel 5c Absatz 3 der SEPA-Verordnung).

meine Anmerkung zur Antwort der Bafin (Frage 10 - Trade Name und juristische Personen):

Diese BaFin-Antwort ist schwierig zu deuten, denn die IPR ist eindeutig, 
einer Aufsicht ist eigentlich nicht angeraten, Deutungen/Interpretationen vorzunehmen.

Es liest sich tatsächlich so, dass nicht nur juristische Personen einen Handelsnamen "beanspruchen"
dürften. 
Die BaFin schreibt auch nur, das diese Handhabung "aufsichts-rechtlich zulässig" ist, also keine
juristische (Be)wertung!

Die Ausführungen der BaFin in Absatz 2 und 3 lesen sich nun so, dass auch andere Gewerbe-treibende
und Freiberufler sich dieser Handelsnamen bedienen dürfen.
Okay - aber die Prüfungspflicht (über ein entsprechendes Formular) für das Empfänger-Kreditinstitut bliebe
aber vollumfänglich bestehen.

ABER:
Die BaFin hat kein Recht, das Recht (sprich die IPR) "juristisch/gerichtsfest" auszulegen - genau wie
ich.
Jeder darf interpretieren, mehr aber auch nicht! 
Das Auslegen von Gestzten und VO ist ausschließlich in Rechtsstaaten den Gerichten vorbehalten.

Gut, Richter haben "Achtung" vor der BaFin, aber reagieren auch gerne verschnupft, wenn sich andere
Institutionen "einmischen".

Somit liegt es im Ermessen jedes Kreditinstituts, welches „Risiko” es eingehen will, indem es auch
andere Gewerbetreibende und Freiberufler für den Handelsnamen zulässt.

Ein wenig muss auch sicher berücksichtigt werden, welche Entscheidungen die Mitbewerber am Ort
treffen, 
aber das Risiko bleibt immer beim Empfänger-Kreditinstitut, das muss jedem klar sein.



Frage 11:
Kann ein Zahlungsdienstnutzer, der nicht Verbraucher ist, auf die Empfängerüberprüfung verzichten, wenn
er mittels Verfahren der Datenfernübertragung eine Datei mit einem oder mehreren Überweisungsaufträgen
bei seinem Zahlungsdienstleister einreicht?

Gemäß Artikel 5c Absatz 6 der SEPA-Verordnung müssen Zahlungsdienstnutzer, bei denen es sich nicht
um Verbraucher handelt, die Möglichkeit haben, auf die Empfängerüberprüfung zu verzichten, wenn sie
mehrere Überweisungsaufträge als Bündel einreichen. Im Fall der Einreichung einer Datei mit mehreren
Überweisungsaufträgen ist das Anbieten einer solchen Verzichtsmöglichkeit also für den
Zahlungsdienstleister verpflichtend vorgesehen (vorausgesetzt, der Zahlungsdienstleister bietet die
Einreichung eines Bündels aus mehreren Zahlungsaufträgen überhaupt an).

Bei geringem Zahlungsaufkommen kann es in Einzelfällen durch den Zahlungsdienstnutzer zur Einreichung
von Dateien mit lediglich einem Überweisungsauftrag beim Zahlungsdienstleister kommen. Die Bafin wird
es in diesen Fällen aufsichtlich nicht beanstanden, wenn ein Zahlungsdienstleister auch bei Dateien mit nur
einem Überweisungsauftrag, die mittels Verfahren der Datenfernübertragung eingereicht werden, dem
Zahler, der nicht Verbraucher ist, einen Verzicht auf die Empfängerüberprüfung anbietet. Die Duldung gilt
bis auf Weiteres. Die BaFin behält sich ausdrücklich vor die Umsetzung und die aufsichtliche Duldung
erforderlichenfalls zu überprüfen.

meine Anmerkung zur Antwort der Bafin (Frage 11 - SCT-EINZEL-Bündel):

Diese BaFin-Antwort ist eindeutig, die IPR ist aber auch eindeutig. IPR sticht juristisch BaFin!

Die BaFin schreibt auch nur, das sie eine Handhabung "aufsichtlich nicht beanstanden" werde, also keine
juristische (Be)wertung!

Und die BaFin spricht von "Einzelfällen" - wo fangen diese an (einmal je Tag? zehnmal/Tag?
über mehrere Monate hinweg etc.) ???

Weiterhin spricht die BaFin von einer baw.-Duldung, also kann sie diese Handhabung ziemlich kurzfristig
wieder verbieten und somit der IPR Geltung verschaffen.

Risiko (während der Duldungsphase):
Wenn ein Einzeldatensatz dann mal nicht an den korrekten Empfänger geht, Ihr Kreditinstitut aber gegen
die IPR verstoßen hat (juristische Sicht), glauben Sie, die Gerichte urteilen aus Sicht der BaFin oder aus
Verordnungssicht? Wollen Sie unbedingt Schadenersatz leisten?

UND DANN? Wenn die Duldungsphase beendet wird (wetten, dass.....)
Können Sie sich vorstellen, was Ihnen Ihr Kunde sagt, wenn Sie ihm nach sechs Monaten (als Beispiel)
mitteilen müssen, "leider geht Ihre Einzeleinreichung per EBICS oder FinTS" nun nicht mehr "weil die BaFin
nicht weiter mitspielen will".

Herzlichen Glühstrumpf und vieeeeel Spaß bei der Kundenkommunikation.

2.) Trade Name - Handelsname - alias-Name - "Wortmarke" - Behandlung durch das Empfänger-
Kreditinstitut

Viele Empfänger-Kreditinstitute haben sich (noch) nicht um diesen Teil der IPR kümmern können.
Es bedarf für einen Eintrag aber immer (!) einer schriftlichen Vereinbarung. Einige Sparkassen haben dafür
ein Formular. Hier ist ein solches:
https://www.sparkasse-wuppertal.de/content/dam/myif/spk-wuppertal/work/dokumente/pdf/firmenkunden/
electronic-banking/
Auftrag%20Hinterlegung%20Aliasname%20f%C3%BCr%20Empf%C3%A4ngerpr%C3%BCfung.pdf?
stref=imagetextbox

Aber bitte Vorsicht! Unsere Sparkassen sind oft sehr forsch – nicht nur, was die Gehälter ihrer Vorstände
betrifft (jedenfalls sind es nicht wenige Großverdiener, wie man lesen darf).



Bei Nachfrage bei einer Sparkasse hieß es in Ergänzung dazu:
„Wir müssen im Gegenzug aber auch prüfen, dass keine Markenrechte Dritter verletzt werden, da diese ja
gegebenenfalls als Rückmeldung im Online-Banking erscheinen. 
Also ganz schön viel Aufwand.
Wir gehen daher sehr sparsam mit den Commercial Names um, die wir als „Alias-
Zahlungsempfängernamen“ bezeichnen.“

Und:
Punkt 3 dieser Vereinbarung ist sehr sehr interessant.
Kann ein Dritter die Bank tatsächlich juristisch von Ansprüchen einer anderen Person freistellen?
Wohl kaum! Wie würden Sie entscheiden?

Bitte denken Sie auch daran, dass laut der Verordnung nur juristische Personen solche Alias-Namen
beantragen dürfen. 
Egal, was andere Publikationen schreiben, die Verordnung ist eindeutig! Ein Verweis auf die 24c-Datei
(KwG) kann helfen,
aber sobald hier ein Name einer nicht juristischen Person abgeprüft und für gut (sprich grün durch die IT)
befunden wird,
hilft Ihnen diese Abprüfung nicht, sondern birgt Risiken und evtl. Schadenersatzansprüche durch
Betroffene.
Ihr IT-Dienstleister wird diesen Schaden nicht ersetzen.
Ich darf Sie erinnern, ein e.K. ist KEINE juristische Person - nicht vergessen!

3.) Online-Streitschlichtung nur bis zum 20. Juli 2025 - hat Ihr Kreditinstitut an diesen Termin
gedacht

Hier der Text aus dem letzten März-Newsletter - als Erinnerung:
Die EU-Kommission stellt ihre Online-Streitschlichtungsplattform zum 20. Juli ein, woran Shopbetreiber-
Blog.de noch einmal erinnert.
Die seit 2016 für Onlinehändler verpflichtende Plattform wurde mit nur etwa 200 erfolgreichen Vermittlungen
pro Jahr in der EU kaum genutzt?
Lediglich zwei Prozent der eingereichten Beschwerden führten zu einer positiven Antwort der Unternehmen.
Bis zu diesem Stichtag müssen 
Unternehmen einen Verweis auf die OS-Plattform in ihrem Impressum aufweisen, danach sollten sie
sofort entfernt werden, weil sie als Irreführung verstanden werden und Abmahner anlocken
könnten.

4.) Verliert der Nutzer einer Zahlungskarte den Anspruch auf Erstattung für nicht autorisierte
Zahlungsvorgänge bereits vor Ablauf der Frist von 13 Monaten nach § 676b (2) BGB?
     EuGH-Urteil v. 1.8.2025 - C-665/23

Ein Verbraucher hält ein Konto bei einem Kreditinstitut. Im März 2017 sandte die Bank ihm eine neue Karte
für Abhebungen und Zahlungen
zu. Im Zeitraum von März bis Mai 2017 wurden von diesem Konto täglich Abhebungen vorgenommen. 
Der betroffene Verbraucher macht jedoch geltend, weder die Zahlungskarte erhalten noch die Abhebungen
autorisiert zu haben.
Französiche Gerichte wiesen den Erstattungsantrag des Verbrauchers mit der Begründung zurück, dass
er seinem Kreditinstitut von den 
streitigen Abhebungen nicht "unverzüglich" gemäß PSD unterrichtet habe, sondern erst im Mai 2017, also
fast zwei Monate nach der ersten 
beanstandeten Abhebung. Die Unterrichtung war allerdings innerhalb der gesetzlichen Höchstfrist von 13
Monaten erfolgt.

Der EuGH entschied, dass der Nutzer einer Zahlungskarte den Anspruch auf Erstattung eines nicht
autorisierten Zahlungsvorgangs, von dem er Kenntnis hat, verliert,
wenn er die Unterrichtung seines Zahlungsdienstleisters vorsätzlich oder grob fahrlässig verzögert. 
Dies gilt auch für den Fall, dass diese Unterrichtung innerhalb von 13 Monaten nach dem Tag der
Belastung erfolgt ist.

Es gilt u.a., dass, wenn mehrere nicht autorisierte Zahlungsvorgänge infolge der Nutzung eines verlorenen,
gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst



unautorisiert genutzten Zahlungsinstruments aufeinanderfolgen, der Zahler grundsätzlich nur den Anspruch
auf Erstattung der Schäden verliert, die durch die
Zahlungsvorgänge entstanden sind, bei denen er die Unterrichtung seines Zahlungsdienstleisters
vorsätzlich oder grob fahrlässig verzögert hat. Die Vorschrift über die
Haftung des Zahlers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge ist eine Ausnahme und daher eng
auszulegen. Schließlich steht das Erfordernis eines
Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten des Zahlers und den Schäden, für die er keine Erstattung
erwirken kann, mit der Abwägung zwischen den Interessen
der Zahlungsdienstnutzer und denen der Zahlungsdienstleister in Einklang.

5.) Beweislast in Bezug auf die Einbeziehung von AGB -  AG FFM Urteil vom 12.06.2025 – 32048 C
83/25

Es stand die Einbeziehung der AGB der Bank im Streit, die sich auf ein darin enthaltenes Pfandrecht berief.

Die einzelnen Vertragsunterlagen mit einer möglichen Einbeziehung derartiger AGB lagen als es zum
Rechtsstreit kam, viele Jahre nach Vertragsbeendigung, nicht mehr vor. Der Kunde bestritt, dass bei
Vertragsschluss derartige AGB einbezogen worden seien, ohne dieses Bestreiten zu konkretisieren.

Das Amtsgericht Frankfurt/M. ging in der Folge von einer wirksamen Einbeziehung der AGB aus.
Grundsätzlich sei es wirklichkeitsfremd, dass bei Begründung einer Bankverbindung durch einen
Privatkunden bei der Bank dies ohne Einbeziehung der standardmäßig zugrunde gelegten AGB-Banken
erfolgen könne, so das Amtsgericht Frankfurt/M. Es hätte also Vortrag zu konkreten Umständen bedurft,
warum ausnahmsweise tatsächlich keine AGB einbezogen worden sein sollen. Da dieser nicht erfolgt ist,
war von einer wirksamen Einbeziehung der im Streit stehenden AGB auszugehen.

Die sekundäre Darlegungslast, warum völlig atypisch eine Bank zu einer konkreten Vertragsbeziehung
nicht ihre AGB einbezogen haben sollte, erfordere hier Substantiierung durch Nennung konkreter
Ausnahmeumstände, so das Gericht. Wenn der Gegner dieser sekundären Darlegungslast nicht
nachkommen kann, sei danach sein Bestreiten unsubstantiiert und damit im Ergebnis unbeachtlich.

6.) AG Bonn: Zu Ansprüchen wegen angeblich nicht autorisierter Zahlungsvorgänge 
Ist die Autorisierung eines Zahlungsvorgangs streitig, hat der Zahlungsdienstleister nach § 675w S. 1 BGB
zunächst die Authentifizierung sowie die ordnungsgemäße Aufzeichnung, Verbuchung und störungsfreie,
keine Auffälligkeiten aufwei- sende technische Abwicklung des Zahlungsvorgangs nachzuweisen. Handelt
es sich darüber hinaus um ein allgemein praktisch nicht zu überwindendes und im konkreten Einzelfall
ordnungsgemäß angewendetes und fehlerfrei funktionieren- des Sicherheitssystem, greift der
Anscheinsbeweis einer ordnungsgemäßen Autorisierung.

7.) Basiszinssatz Anpassung ab Juli 25 auf 1,27 % p.a.

Basiszinssatz ab dem 01.07.2025 Anpassung auf: 1,27 % Hintergrund: 
Die Deutsche Bundesbank berechnet nach den gesetzlichen Vorgaben des § 247 Abs. 1 BGB den
Basiszinssatz und veröffentlicht seinen aktuellen Stand gemäß § 247 Abs. 2 BGB im Bundesanzeiger.

Der Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches dient vor allem als Grundlage für die Berechnung von
Verzugszinsen, § 288 Absatz 1 Satz 2 BGB. Er verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres
um die Prozentpunkte, um welche seine Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes
gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der
Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.

Der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank am 25. Juni
2025 beträgt 2,15 %. Er ist damit seit dem für die letzte Änderung des Basiszinssatzes maßgeblichen
Zeitpunkt am 01. Januar 2025 um 1,00 Prozentpunkt gesunken (der Festzinssatz der letzten
Hauptrefinanzierungsoperation im Dezember 2024 hat 3,15 % betragen).



Hieraus errechnet sich mit dem Beginn des 1. Juli 2025 ein Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs
von 1,27 % (zuvor 2,27 %).

8.) Die Nutzung von Bankfilialschaltern sinkt drastisch - aktuelle Zahlen der Bundesbank

Die Nutzung von Bankfilialschaltern scheint regelrecht zu implodieren. Laut Bundesbank-Daten sank die
Zahl der Bargeld-Abhebungen im vergangenen Jahr auf nur noch 41 Millionen – bezogen auf alle Banken
und Sparkassen hierzulande. In einer durchschnittlichen Filiale wurde damit pro Werktag nur noch neunmal
Geld ausgegeben. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2022 zählten die Statistiker der Bundesbank immerhin
noch 65 Millionen Bargeld-Abhebungen – und das, obwohl einige Zweigstellen (zumindest in der ersten
Jahreshälfte) wegen der Corona-Pandemie zeitweilig geschlossen waren. Noch drastischer geht derweil die
Zahl der Einzahlungen zurück.

Hier registrierte die Bundesbank im vergangenen Jahr nur noch 24 Millionen Vorgänge – ein Rückgang um
ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr und sogar ein Minus von 42 % im Vergleich zu 2022. Der Anteil der
klassischen Einzahlungen an allen sogenannten „Barverfügungen” liegt damit bei nur noch zwei Prozent.
Die Zahl der Zweigstellen sinkt, die Zahl der Dienstleistungen am Schalter nicht. Dies könnte darauf
hindeuten, dass die Menschen nicht deshalb immer seltener in die Bankfiliale gehen, weil es immer weniger
Bankfilialen gibt, sondern dass Ursache und Wirkung tendenziell umgekehrt sind. Die Zahl der „beleghaften”
(also klassisch auf Papier ausgefüllten) Überweisungen ging mit 7 % auf noch 584 Millionen nicht ganz so
stark zurück – das entsprach etwa 125 Überweisungen pro Tag und Zweigstelle (wobei viele
Überweisungen häufig direkt eingeworfen werden und somit keinen schalterbasierten Vorgang auslösen).

P.S: Ich freue mich, wenn Sie diese E-Mail an Kollegen und andere mögliche Interessenten weiterleiten.

Zum guten Schluss (Datenschutzerklärung am Ende dieses Newsletters):

Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesem Newsletter und hoffen, dass unser Newsletter Ihrem Interesse
und
Informationsdrang genügt. Falls Sie sich jedoch inzwischen ausreichend informiert fühlen und den
Newsletter abbestellen oder
Verbesserungsvorschläge einbringen möchten, schicken Sie bitte eine kurze Email an:
mb_bonn@gmx.net

Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, schicken Sie bitte diese Mail mit dem Betreff
"UNSUBSCRIBE". Sie erhalten dann ein AbmeldeBESTÄTIGUNG innerhalb von max. 21 Tagen. 
Michael Buschkuehl, Bonn, übernimmt trotz sorgfältiger Recherche und Überprüfung der
zugrundeliegenden Quellen keine Gewähr für den Inhalt des Newsletters und externer Internetseiten. 
Jegliche Haftung für aus der Berichterstattung entstandene Schäden ist ausgeschlossen. Michael
Buschkuehl, Bonn, weist ausdrücklich darauf hin, dass die veröffentlichten Meldungen, Daten und
Prognosen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten darstellen. Sie
ersetzen auch nicht eine fachliche Beratung. Michael Buschkuehl, Bonn, versichert zudem, dass
persönliche Kundendaten mit größter Sorgfalt behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Auskuenfte und Aussagen zu Fallgestaltungen sind ohne Rechtsverbindlichkeit und erfolgen ohne jegliche
Haftung. Auskuenfte spiegeln nur meine eigene Einschätzung wider. Meine Beiträge beinhalten auch keinen
Rechts- bzw. technischen oder Umsetzungsrat und werden im Einzelfall die Beratung durch einen
Rechtsanwalt oder andere entgeltlich Tätige n i c h t ersetzen. Rechtsberatungen dürfen nur von
Rechtsanwälten durchgeführt werden. Zur Überprüfung jedweder Rechtsinterpretationen ist die
Hinzuziehung eines Anwalts Ihres Vertrauens sehr empfehlenswert. 
wichtiger Hinweis: Die Darstellung gesetzlicher PSD-Sachverhalte (einschließlich nat. Regelungen) sind
vorbehaltlich der tatsächlichen juristischen Auslegung durch die Gerichte (einschl. des EuGH).
IMPRESSUM:
Michael Buschkühl - Schulungen für Finanzdienstleister
Eupener Str. 22
53117 Bonn
USt-IdNr.: DE12 2221 642
Telefon : 0228 / 67 68 78
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Datenschutzerklärung
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseite in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen Informationen
darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter Daten von Ihnen erheben
und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgabender
Datenschutz-Grund-Verordnung DSGVO und des Telemediengesetzes (TMG). Wir fühlen uns der
Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders verpflichtet und arbeiten deshalb streng
innerhalb der Grenzen, die die gesetzlichen Vorgaben uns setzen. Die Erhebung dieser
personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist. Auch geben wir diese
Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter. Wir sorgen bei besonders vertraulichen
Daten wie im Zahlungsverkehr oder im Hinblick auf Ihre Anfragen an uns durch Einsatz einer SSL-
Verschlüsselung für hohe Sicherheit. Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die
allgemeinen Gefahren der Internetnutzung hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben. Besonders im E-
Mail-Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter Umständen von
Dritten erfasst werden.

Auskunft, Löschung, Sperrung Sie erhalten jederzeit unentgeltlich Auskunft über die von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck von
Datenerhebung sowie Datenverarbeitung. Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, die Sperrung
oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ausgenommen davon sind Daten, die aufgrund gesetzlicher
Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden. Damit eine
Datensperre jederzeit realisiert werden kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei
vorgehalten. Werden Daten nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten
auf Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten unter den Kontaktdaten in dieser Datenschutzerklärung bzw. an die im Impressum
genannte Adresse.

Newsletter Sie können sich auf unserer Webseite für den Bezug unseres ZV-Newsletters anmelden. Wir
benötigen dafür Ihre E-Mail-Adresse. Außerdem müssen wir unter Beachtung der entsprechenden
rechtlichen Vorschriften prüfen, ob Sie tatsächlich Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und den
Newsletter erhalten möchten. Wir erheben deshalb Informationen, die eine solche Überprüfung möglich
machen. Die in diesem Rahmen erhobenen Daten dienen dem Versand und Empfang des Newsletters. Sie
haben keinen anderen Zweck und werden nicht an Dritte weitergegeben. Es werden außer den für den
Newsletterversand notwendigen Informationen keine weiteren Daten von unserer Seite erhoben. Da der
Newsletterversand und -empfang von Ihrer Einwilligung abhängig ist, können Sie diese Einwilligung zur
Erhebung und Speicherung Ihrer Daten jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Nutzen Sie dazu
den "Abmelde-Mail-Service", der in jedem ZV-Newsletter zum Schluss des Dokumentes beschrieben wird.

Personenbezogene Daten Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und
Datensparsamkeit nur in dem Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite notwendig ist,
beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten
ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der
Datenerhebung weg oder ist das Ende der gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten
gesperrt oder gelöscht. Regelmäßig kann unsere Webseite ohne die Weitergabe persönlicher Daten
genutzt werden. Wenn wir personenbezogene Daten erheben – etwa Ihren Namen, Ihre Anschrift oder Ihre
E-Mail-Adresse – erfolgt diese Datenerhebung freiwillig. Ohne eine ausdrücklich erteilte Zustimmung von
Ihrer Seite werden diese Daten Dritten nicht zur Kenntnis gebracht. Beachten Sie bitte, dass Daten im
Internet allgemein nicht immer sicher übertragen werden. Besonders im E-Mail-Verkehr kann der Schutz
beim Datenaustausch nicht garantiert werden.

Die Kontaktdaten des Unternehmens sowie des Datenschutzbeauftragten in Personenunion: Name:
Michael Buschkühl Telefonnummer: 0228 676878* E-Mail Adresse: michael(at)buschkuehl.de*
Unternehmensbezeichnung: Schulungen für Finanzdienstleistungen * Die Angabe der



Telekommunikationsdaten erfolgt ausschließlich aus Gründen meiner gesetzlichen Verpflichtung.Eine
Nutzung zum Zwecke der Werbung an mich als Unternehmer gemäß BGH-Urteil 17.07.2008, I ZR 75/06 ist
OHNE AUSNAHME nicht zulässig!


